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Gefchichte Böhmens vom Jahre 1612 bis 1648.

Matthias fiel mit der Regierung Böhmens eine äußerft jchroierige Aufgabe zır.

Solange die Stände feinem Vorgänger nicht den Majeftätsbrief abgerungen hatten, waren

im Lande neben den Katholiken nur die Anhänger des alten Utraquismus berechtigt und

diefe hatten im Sahre 1594 fich vollftändig mit der römijchen Kirche ausgeglichen und

waren von ihr unter dem Zugeftändniß des Kelches al trene Söhne anerkannt worden.

Die Majorität dev Bevöfferung wollte zwar von diefer Ausjöhnung nichts wiffen, weil fie
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auch auf den König. Die utraquiftifchen Stände wollten deshalb auf dem Generallandtage,

den der Kaifer Matthias im Jahre 1615 nach Prag berief, nicht blos ein Xiimdniß mit

den fämmtlichen übrigen öfterreichifchen Ländern zum gemeinfamen Schuß ver wechiel-

feitigen Freiheiten, das eigentlich nur gegen ihren König gerichtet gevejen wäre,

Ichließen, fondern auch das Necht erlangen, aus eigener Machtvollfonmenhet SKreistage

zur Berathung ihrer Angelegenheiten berufen zu dürfen. Mit dem erften Pınft drangen

 
Matthias Heinrich Graf Thurn.


